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Merkblatt über Stipendien für Gastsemester an der Theologischen 

Fakultät der Universität Basel 

Durch die Stiftung wird Evangelisch-Lutherischen Theologen und Theologinnen, die ihr Studium 

abgeschlossen haben oder vor dem Abschluss stehen, Gelegenheit gegeben, für bis zu zwei Semester an 

der Theologischen Fakultät der Universität Basel zu studieren oder ihre Studien zu vertiefen. 

Das Stipendium umfasst freie Unterkunft (möbliertes Zimmer) und monatlich CHF 800.- für den 

Lebensunterhalt. (Für die Reisekosten, die Kosten der Immatrikulation und eventuell auch für die Kosten 

der Krankenkasse können Zuschüsse gezahlt werden.) Das Stipendium wird jeweils für ein Semester 

bewilligt, mit der Option auf Verlängerung auf zwei Semester. Im Normalfall wird das Stipendium für das 

Herbst- und Frühjahrssemester (in dieser Reihenfolge) vergeben.  

Voraussetzungen für die Gewährung des Stipendiums sind: 

a) Immatrikulation an einer anerkannten Universität oder Hochschule; 

b) Gute Kenntnisse der deutschen Sprache, um den Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare 

usw.) folgen zu können. 

Ferner wird die Bereitschaft erwartet, sich am Leben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Basel zu 

beteiligen. 

Wir empfehlen Interessenten, sich jeweils an das Dekanat ihrer Kirche oder an das Bischofsamt zu 

wenden, um die Bewerbung einzuleiten. Die Bewerbung muss folgendes enthalten: a) Lebenslauf, b) 

Kopien von Zeugnissen, c) Empfehlungsschreiben des jeweiligen Dekans oder Bischofs, gegebenenfalls 

Befürwortung und Freistellung durch den Bischof oder Superintendent, inklusive deutschen 

Übersetzungen, sowie d) Nachweis ausreichender Kenntnisse der Deutschen Sprache (gilt nicht für 

deutschsprachige Bewerber).  

Der Stiftungsrat der Bo-Reicke-Stiftung muss bis spätestens Ende Februar für das darauf 

folgende Herbstsemester die Kandidatin oder den Kandidaten auswählen. Daher sollten die Gesuche 

bis Mitte Februar für das Herbstsemester bei der oben angegebenen Adresse eintreffen.  

Telephonische Auskunft erteilt der Gemeindesekretär Herr Markus Jüngling unter der angegebenen 

Nummer.  

Prof. Dr. Jürgen von Ungern-Sternberg 

Präsident des Stiftungsrats 


